
428 Neue Justiz 10/78

Raum konkretisiere sich — um das Zitat vollständig zu 
machen — als „psychiatrisches Explorierstübchen, seiner 
Natur nach ein unöffentliches Kabinett, eine camera 
obscura im Hinblick auf Publizität“.3

Bei Versuchen der Abgrenzung der Kompetenzen von 
Gericht und Gerichtspsychiatrie wurde z. B. als Grundübel 
im psychiatrisch-juristischen Dialog die unkritische Ver
mischung von psychiatrischem Wissen und rechtlichen 
Werten angesehen, was zu wechselseitig überzogenen An
sprüchen und Anmaßungen führe, zumal die Psychiater 
die rechtliche Wertung beanspruchten, die Juristen ihnen 
zuschieben würden.4

Wir übersehen nicht die praktischen und erkenntnis- 
mäßigen Schwierigkeiten, die bei der Nutzung psychiatri
scher Erkenntnisse im Strafverfahren auftreten und da
mit in der Sache selbst liegen. Der wesentliche Unterschied 
liegt nur darin, daß es im sozialistischen Strafverfahren 
für die Einbeziehung von forensischen Sachverständigen 
weder soziale noch erkenntnistheoretische oder rechtliche 
Schranken gibt. Wir verfügen über die politisch-recht
lichen Voraussetzungen, die wissenschaftlichen Kräfte, das 
wissenschaftliche Potential, die Methodik sowie die ge
setzlichen Möglichkeiten, daß der Sachverständige und das 
Gericht ihren vom Gesetz bestimmten, abgegrenzten Auf
gaben zur Wahrheitsfindung, Gewährleistung der Gerech
tigkeit und KriminalitätsVorbeugung gerecht werden kön
nen. In der interdisziplinären Diskussion helfen wir, eine 
höhere Qualität dieser spezifischen Tätigkeit zu erreichen.

Bei der Darstellung des wissenschaftlichen Potentials, 
der schier ungeheuren Fülle an Kranken- und Verfahrens
material sowie der Kompliziertheit des Gegenstandes 
stößt die bürgerliche Gerichtspsychiatrie, selbst in zahl
reiche Lehren zerrissen, im Bereich des bürgerlichen Straf
rechts im besonderen Maße auf die geradezu mystische, 
irrationale Schuldkonzeption.

Welche Aufgabenstellung für eine Gerichtspsychiatrie, 
wenn sie — orientiert auf das bürgerliche Strafrecht und 
die bürgerliche Strafrechtswissenschaft — davon ausgehen 
muß, daß die Schuld eines Täters eine irrationale Größe 
sei, ein Bekenntnis zu einer sittlichen Forderung, die höher 
stehe als die sozialen Lebensgegebenheiten. Wen wundert 
es, wenn folglich bürgerliche Psychiater zu der Ansicht 
gelangen, daß die Frage, ob ein Mensch mit oder ohne 
Schuld handelt, ein dem menschlichen Erkenntnisvermö
gen entzogenes Geheimnis sei und es eine unentscheidbare 
Frage bleibe, wie sich psyehopathologische Störungen auf 
die Einsichtsfähigkeit oder das Hemmungsvermögen eines 
Täters auswirken. Welch eine Wissenschaftssituation, wenn 
resümiert wird, daß man beinahe alles, was von einem 
Psychiater gesagt wird, mit mehr oder weniger Recht auch 
bestreiten könne.5

Der Wahrheit ein Stück näher kommt die Auffassung, 
die größte Unsicherheit bei der Beurteilung der Zurech
nungsfähigkeit von Tätern ergebe sich aus der weltan
schauungsgebundenen subjektiven Handhabung des Zu
rechnungsfähigkeitsbegriffs. Bezeichnend ist indes die 
Position, daß die Gerichtspsychiatrie den praktischen Er
fordernissen des bürgerlichen Rechtslebens — bezogen auf 
die Fragen der Zurechnungsfähigkeit — keinen sinnvollen 
Inhalt geben könne, denn das Prinzip der Willensfreiheit, 
auf das das Verhalten des Menschen hinauslaufe, habe 
„rein axiomatischen, d. h. letztlich unbeweisbaren Cha
rakter“ ,6

In einem der neueren theoretischen Gefechte wird das 
Dilemma der Gerichtspsychiatrie auf dem Grenzgebiet 
zwischen Medizin, Jurisprudenz und Ethik darin gesehen, 
daß das diagnostische Instrumentarium und das Erkennt
nisvermögen der Psychiatrie wenig zur Frage nach der 
strafrechtlichen Verantwortungsfähigkeit beitragen kön
nen, dieser Beitrag ihr aber gerade abverlangt werde. Zur 
Lösung dieses Widerspruchs hätten Psychiater und Ju
risten eine Übereinkunft dahingehend erzielt, daß der 
Geisteskranke „sinnvollerweise“ von der Fiktion der Ver
antwortungsfähigkeit auszunehmen und zu exkulpieren 
sei. Dieses „psychiatrische Erfahrungsgut“ sei der maß
gebliche „Brückenschlag von der klinischen Diagnose auf 
die Schuldfähigkeit“.7

Die Frage nach der menschlichen Schuldfähigkeit wird 
also als wissenschaftlich, als philosophisch unlösbar be
trachtet. Es kann daher gar nicht wundernehmen, daß 
bei einer solchen Konstellation der Beitrag der Gerichts
psychiatrie zur Lösung des Problems der Zurechnungs

fähigkeit als gering angesehen wird. An die Stelle von 
Wissenschaftlichkeit tritt hier Mystizismus, an die Stelle 
objektiv bedingter Kooperation eine Lösungsübereinkunft, 
an die Stelle richtiger Erkenntnis über Schuld und Ver
antwortung treten Fiktionen.

„Die Verantwortung des Menschen ist jedoch kein ab
straktes, vom gesellschaftlichen Leben und den gegebenen 
sozialen Verhältnissen losgelöst existierendes Prinzip ... 
(Sie) ist in ihrer Wirklichkeit nichts anderes als ein 
Element der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse“ 
und besagt, daß die Verhaltensweise eines Menschen die
sem als eigene Leistung, als eigenverantwortliche Selbst
bestimmung zum Zeitpunkt der Tat zugerechnet wird.8

Für das sozialistische Strafrecht ist also die Schuld 
eines Menschen eine reale soziale und psychische Erschei
nung, inhaltlich bestimmbar und für die Maßstäbe der 
Gerechtigkeit meßbar. Die Prüfung der Fähigkeit zu ge
sellschaftsgemäßem Verhalten hat daher ebenso einen 
realen sozialen und psychischen Bezug. Folglich sind für uns 
Zurechnungsunfähigkeit und verminderte Zurechnungs
fähigkeit von Tätern nach den Kriterien des Strafgesetzes 
objektiv erkennbar und feststellbar. Die Praxis der sozia
listischen Rechtspflege belegt die Richtigkeit und gesell
schaftliche Wirksamkeit dieser Position.

(Der vorstehende Beitrag ist ein Auszug aus einem Vor
trag, den der Verfasser im Mai 1978 auf einer inter
disziplinären Tagung zu psychiatrisch-psychologisch-straf
rechtlichen Problemen anläßlich des 25jährigen Bestehens 
der Abteilung für gerichtliche Psychiatrie und Psychologie 
der Nervenklinik der Charite in Berlin gehalten hat.)
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